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Bekanntmachung 
 
Planfeststellungsverfahren für den Plan-
feststellungsabschnitt (PFA) 1.3b 
„Gäubahnführung“ des Projektes „Aus- 
und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg 
im Bereich Stuttgart - Wendlingen mit 
Flughafenanbindung“ der DB Netz AG, ver-
treten durch die DB Projekt Stuttgart-Ulm 
GmbH 
 
- Anhörung zur Planänderung - 
 
Die DB Netz AG, vertreten durch die DB Pro-
jekt Stuttgart-Ulm GmbH, hat für die Aus- und 
Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg im Be-
reich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenan-
bindung (PFA 1.3b „Gäubahnführung“) die 
Durchführung eines Planfeststellungsverfah-
rens nach §§ 18 ff. Allgemeines Eisenbahn-
gesetz (AEG) in Verbindung mit §§ 72 ff. Lan-
desverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG), 
dem Gesetz über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG) und dem Umweltverwal-
tungsgesetz (UVwG) - jeweils in der derzeit 
geltenden Fassung - beantragt. Der o. g. 
Planfeststellungsabschnitt umfasst die Anbin-
dung der Gäubahntrasse über die Rohrer 
Kurve und den Flughafen Stuttgart an die mit 
Planfeststellungsbeschluss des Eisenbahn-
Bundesamtes vom 14. Juli 2016 planfestge-
stellte Neubaustrecke auf den Fildern (PFA 
1.3a).  
Das Planfeststellungsverfahren zum PFA 1.3b 
wurde im Juni 2017 eingeleitet. Die Planunter-
lagen lagen nach ortsüblicher Bekanntma-
chung in der Zeit von 19. Juni 2017 bis 18. 
Juli 2017 öffentlich aus.  
 
Aufgrund der während des Anhörungsverfah-
rens eingegangen Stellungnahmen und Ein-
wendungen sowie sonstiger Erfordernisse hat 
der Träger des Vorhabens gegenüber der 
ursprünglichen Planung Änderungen vorge-
nommen und hierfür ein Planänderungsver-
fahren beantragt.  
 



Die überarbeiteten Planunterlagen beinhal-
ten unter anderem folgende Änderungen: 
 

 Überarbeitung Schall- und Erschütte-
rungsgutachten aufgrund geänderter 
Zugzahlen. Änderung von Schutzmaß-
nahmen in Leinfelden-Echterdingen an 
der Bestandsstrecke 4861 sowie im 
Bereich der Station 3. Gleis. 
 

 Verlegung Bodenlager Oberaichen um 
ca. 100 m nach Süden in Richtung 
Musberg (Leinfelden-Echterdingen). 
 

 Änderungen im Bereich der Einschlei-
fung zum 3. Gleis; Rück- und Neubau 
der Tunnelblöcke unter Vollsperrung 
des S-Bahn-Tunnels im Flughafen und 
der bestehenden Station Terminal. 
Geplante verkehrliche Ersatzkonzepte 
(Busersatzverkehre, Stadtbahnlinien, 
optionale Errichtung einer Interimssta-
tion für die S-Bahn vor dem Portal des 
S-Bahn-Tunnels am Flughafen). 
 

 Änderung der Bauweise und des Bau-
logistikkonzeptes im Bereich der Flug-
hafenkurve (bergmännische Unterfah-
rung der BAB A8 / Neubaustrecke / 
Landesstraße L 1192). 
 

 Zusätzlicher Feuerwehrverbindungs-
gang in der Station 3. Gleis sowie Ver-
breiterung der Treppenanlage Aus-
gang West Boulevard/Messe. 

 
Nach dem Gesetz über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG) besteht für das Vor-
haben die Verpflichtung zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung. Die 
Gäubahnführung stellt ein Verkehrsvorhaben 
dar, für welches nach den Vorschriften des 
UVPG eine Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. Das 
Planfeststellungsverfahren umfasst auch die 
Anhörung der Öffentlichkeit zu den Umwelt-
auswirkungen des Vorhabens. 
 
Die (überarbeiteten) Planunterlagen enthalten 
insbesondere auch die unten stehenden ent-
scheidungserheblichen Unterlagen über die 
mit dem Vorhaben verbundenen Umweltaus-
wirkungen wie z. B. Lärm und Erschütterun-
gen, elektrische und magnetische Felder so-
wie die nachteiligen Auswirkungen auf Was-
ser, Boden, Fläche, Natur und Landschaft 



sowie die zur Vermeidung, Verminderung und 
zum Ausgleich dieser Auswirkungen vorgese-
henen Maßnahmen. Sie enthalten auch die 
Beschreibung des Vorhabens und der Ände-
rungen mit Angaben über Standort, Art und 
Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden: 
Erläuterungsbericht, Umweltverträglichkeits-
studie, Landschaftspflegerischer Begleitplan, 
Untersuchungen zu Hydrogeologie und Was-
serwirtschaft, Unterlagen zu schall- und er-
schütterungstechnischen Untersuchungen, 
Erläuterungen zu elektrischen und magneti-
schen Feldern sowie zu Ingenieurgeologie, 
Verwertung und Ablagerung von Erdmassen, 
Klima und Lufthygiene sowie eine Verkehrs-
untersuchung über die verkehrliche Wirkun-
gen der bauzeitlichen Verkehrsanbindung des 
Flughafens. 
 
Für die Durchführung des Anhörungsverfah-
rens ist das Regierungspräsidium Stuttgart, 
Referat 24, zuständig. Planfeststellungsbe-
hörde ist das Eisenbahn-Bundesamt Außen-
stelle Karlsruhe/ Stuttgart. Bei diesen Behör-
den erhalten Sie weitere relevante Informatio-
nen über das Verfahren und über die Ent-
scheidung über die Zulässigkeit des Vorha-
bens. 
 
Die überarbeiteten Planunterlagen (Zeich-
nungen und Erläuterungen) liegen in der Zeit  
 
von Montag, den 28. Januar 2019 bis Mitt-
woch, den 27. Februar 2019 
-je einschließlich- 
 
bei der Stadtverwaltung Sindelfingen, Bürger-
amt Stadtentwicklung und Bauen, 6. Stock, 
Baupunkt, Rathausplatz 1, 71063 Sindelfingen 
während der Dienststunden (Montag bis Mitt-
woch von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 
13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, Donnerstag von 8.00 
Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.30 bis 18.00 
Uhr, Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr) zur 
allgemeinen Einsichtnahme aus. 
 
Zusätzlich können die Planunterlagen vom 
Beginn der Auslegung bis zum Ende der Äu-
ßerungsfrist auf der Internetseite des Regie-
rungspräsidiums Stuttgart (www.rp-
stuttgart.de) unter Abteilungen > Abteilung 2 > 
Referat 24 > Planfeststellungen > Aktuelle 
Planfeststellungsverfahren sowie im zentralen 
Internetportal unter www.uvp-portal.de einge-
sehen werden. Maßgeblich ist der Inhalt der 
ausgelegten Unterlagen. 



 
Die betroffene Öffentlichkeit im Sinne des § 2 
UVPG sowie die Vereinigungen nach § 73 
Abs. 4 Satz 5 LVwVfG können sich im Rah-
men der Beteiligung bis einschließlich 
 
Mittwoch, den 27. März 2019 
 
bei der Stadt Sindelfingen oder beim Regie-
rungspräsidium Stuttgart, Ruppmannstr. 21 in 
70565 Stuttgart (Vaihingen) bzw. Postfach 80 
07 09, 70507 Stuttgart schriftlich oder zur 
Niederschrift zu dem (geänderten) Plan äu-
ßern.  
 
Mit Ablauf der Äußerungsfrist sind für das 
Verfahren über die Zulässigkeit des Vorha-
bens alle Äußerungen, die nicht auf be-
sonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, 
ausgeschlossen. Dieser Äußerungsaus-
schluss gilt nur für dieses Planfeststel-
lungsverfahren. 
 
Bitte beachten Sie folgende Hinweise: 
 

 Äußerungs- / Einwendungsschreiben müs-
sen die volle Anschrift der Person, die sich 
geäußert hat, enthalten. Bei solchen 
Schreiben, die von mehr als 50 Personen 
auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in 
Form vervielfältigter gleichlautender Texte 
eingereicht werden (gleichförmige Einga-
ben), ist auf jeder mit einer Unterschrift 
versehenen Seite ein Unterzeichner mit 
Namen und Anschrift als Vertreter der übri-
gen Unterzeichner zu benennen. Andern-
falls können diese Äußerungen / Einwen-
dungen unberücksichtigt bleiben. 

 

 Äußerungen / Einwendungen müssen ei-
genhändig unterschrieben sein. Eine E-
Mail erfüllt die gesetzlich vorgeschriebene 
Schriftform nicht. 

 

 Wird ein Erörterungstermin durchgeführt, 
werden die rechtzeitig erhobenen Äuße-
rungen / Einwendungen, die rechtzeitig ab-
gegebenen Stellungnahmen von Vereini-
gungen im Sinne des § 73 Abs. 4 Satz 5 
LVwVfG sowie die Stellungnahmen der 
Behörden erörtert. Dieser Termin wird vor-
her ortsüblich bekanntgemacht. Diejenigen, 
die sich fristgerecht geäußert haben / frist-
gerecht Einwendungen erhoben haben 
bzw. bei gleichförmigen Äußerungen / Ein-
wendungen deren Vertretung, und die Ver-



einigungen, die fristgerecht Stellungnah-
men abgegeben haben, werden von dem 
Erörterungstermin gesondert benachrich-
tigt. Sind mehr als 50 Benachrichtigungen 
vorzunehmen, so können diese individuel-
len Benachrichtigungen durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden. 

 

 Bei Ausbleiben von Beteiligten in dem Erör-
terungstermin kann auch ohne sie verhan-
delt werden. 

 

 Kosten, die z.B. durch die Einsichtnahme in 
die Planunterlagen, Äußerungen / Erhe-
bung von Einwendungen, Teilnahme am 
Erörterungstermin oder Vertreterbestellung 
eventuell entstehen, können nicht erstattet 
werden. 

 

 Über die Entschädigung für durch das Vor-
haben in Anspruch genommene Flächen 
wird in der Planfeststellung nur dem Grun-
de nach entschieden. Die Entschädigung 
selbst (z.B. Kaufpreis) wird gegebenenfalls 
in einem gesonderten Entschädigungsver-
fahren festgesetzt. 

 

 Über die Äußerungen / Einwendungen wird 
nach Abschluss des Anhörungsverfahrens 
durch die Planfeststellungsbehörde ent-
schieden. Die Zustellung der Entscheidung 
(Planfeststellungsbeschluss bzw. Ableh-
nung des Antrags) über die Äußerungen / 
Einwendungen kann ebenfalls durch öffent-
liche Bekanntmachung ersetzt werden, 
wenn mehr als 50 Zustellungen vorzuneh-
men sind. 

 

 Vom Beginn der Auslegung des Planes tritt 
die Veränderungssperre nach § 19 Abs. 1 
AEG in Kraft. Darüber hinaus steht der 
Deutschen Bahn AG nach § 19 Abs. 3 AEG 
ab diesem Zeitpunkt ein Vorkaufsrecht an 
den vom Plan betroffenen Flächen zu. 

 
 
Dieser Bekanntmachungstext ist auf der Inter-
netseite des Regierungspräsidiums Stuttgart 
(www.rp-stuttgart.de) unter „Bekanntmachun-
gen“ sowie im zentralen Internetportal unter 
www.uvp-portal.de abrufbar. 
 
Regierungspräsidium Stuttgart 
Gez. Michael Janouschek 



 
 
 


